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Beschlussmängel

Von einem Beschlussmangel wird
dann gesprochen, wenn ein Haupt -
versammlungsbeschluss unter Ver -
stoß gegen das Gesetz oder die Satz -
ung zustande gekommen ist. Um die
Kategorie des Beschlussmangels zu
handhaben, wird häufig nach der Art
des Mangels differenziert. Auf der ei-
nen Seite stehen Verstöße gegen
Verfahrensregelungen, d.h. insbeson-
dere gegen Vorschriften über die
Vorbereitung und Durchführung der
Hauptversammlung. Auch die Verlet -
z ung von Informationspflichten wird zu
den Verfahrensverstößen gerechnet.
Auf der anderen Seite stehen Mängel,
die den Inhalt des Beschlusses betref-
fen. Beispiel ist hier die Verletzung
 jener Vorschriften, die den Aktionär
vor dem Eingriff in seine Rechts posi -
tio nen schützen, insbesondere Ver -
stöße gegen das Treue- oder das Gleich -
be hand lungsgebot. 

Rechtsfolgen
Beschlussmängel führen nicht auto-
matisch zur Unwirksamkeit der
Beschluss fassung. Vielmehr differen-
ziert das Aktiengesetz hinsichtlich der
Rechtsfolgen zwischen Nichtigkeit und

Anfechtbarkeit von Beschlüssen. Nich -
tig keitsgründe sind vor allem die in 
§ 241 AktG genannten Beschluss mängel.
Zu diesen zählen Verstöße gegen die
Einbe ru fungsvorschriften des § 121 Abs.
2 und 3, Satz 1 und Abs. 4 AktG, Beur -
kundungsmängel sowie schwerwiegen-
de inhaltliche Mängel (Unverein bar keit
mit dem Wesen der Aktien gesellschaft,
Unvereinbarkeit mit den guten Sitten).
Darüber hinaus regelt § 250 AktG beson-
dere Nichtigkeitsgründe für Beschlüsse
über die Wahl des Auf sichts rats. 

Beschlussmängel, hinsichtlich derer
das Gesetz keine Nichtigkeit anordnet,
führen lediglich zur Anfecht barkeit des
Beschlusses. 

Gänzlich unbeachtlich bleiben schließ -
lich solche Beschlussmängel, hinsicht-
lich derer das Gesetz diese Unbeacht -
lich keit ausdrücklich anordnet (vgl. 
z.B. §§ 121 Abs. 4a, 124a oder § 128,
 jeweils i.V.m. § 243 Abs. 3 Nr. 2 AktG), so-
wie solche Beschlussmängel, die für die
Ausübung des Teilnahme- und Mitwir -
kungsrechts und hier insbesondere des
Stimmrechts des Aktionärs ohne Rele -
vanz sind. Wann letzteres anzunehmen
ist, gehört zumindest außer halb des
Bereichs der Verletzung von Infor ma -

tions rechten (vgl. zu diesen § 243 Abs. 4
AktG) zu den umstrittenen und letztend-
lich nur im Einzelfall zu beurteilenden
Rechtsfragen des Aktienrechts.

Geltendmachung von
Beschlussmängeln durch Klage
Es gehört zu den Besonderheiten des
aktienrechtlichen Beschlussmängel -
rechts, mit der Anfechtungs- und der
Nichtigkeitsklage besondere Rechts -
behelfe zur Verfügung zu stellen, mit
denen die Nichtigkeit eines Beschlusses
mit Wirkung für alle Aktionäre fest -
gestellt werden kann. Gleichzeitig
 ermöglicht das Aktiengesetz die „Hei -
lung“ von Beschlussmängeln in sol-
chen Fällen, in denen mangelhafte
Beschlüsse unbeanstandet bleiben. 

Nichtigkeitsgründe können geheilt
werden, wenn sie ungeachtet ihres
Mangels in das Handelsregister einge-
tragen werden und – sofern kein
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bloßer Beurkundungsmangel vorliegt –
eine Frist von drei Jahren ver strichen
ist, ohne dass die Nichtigkeit mittels
Klage geltend gemacht wurde (§ 242
AktG). Für die praktisch bedeutsameren
Anfechtungsgründe ist die Frist deut-
lich kürzer. Beschluss mängel, die ledig -
lich zur Anfechtbar keit führen, müs-
sen innerhalb einer Frist von einem
Monat nach der Be schlussfassung im
Klagewege geltend gemacht werden 
(§ 246 Abs. 1 AktG).

Beschlussmängel, die sich auf sog.
Bewer tungsrügen beziehen, d.h. Mängel
im Zusammenhang mit der Ermittlung,
Höhe oder Angemessenheit von Aus -
gleich, Abfindung, Zuzahlung oder
sons tigen Kompensationen, können
regelmäßig nur im Rahmen  eines
Spruchverfahrens nach dem SpruchG
geltend gemacht werden.

Reaktionsmöglichkeiten der
Gesellschaft
Liegt ein Beschlussmangel vor und
wurde seitens der Aktionäre Anfech -
tungs- und/oder Nichtigkeitsklage er-
hoben, so stellt sich aus Sicht der
Gesellschaft die Frage, ob neben dem
Ausstreiten der Anfechtungs- und Nich -
tigkeitsklage nicht noch andere Reak -
tions- und Handlungsmöglich keiten in
Betracht kommen.

u Anerkenntnis und Vergleich
Bei Beschlüssen, die keiner Umsetz ung
bedürfen, in einer künftigen Haupt -
versammlung wiederholt oder sonst
ohne besondere Relevanz sind, kommt

ein Anerkenntnis oder ein Ver gleich in
Betracht. Dies gilt insbesondere dann,
wenn der finanzielle Auf wand der
Prozess führung außer Ver hältnis zu
den möglichen Nachtei len einer  
Be schluss nichtigkeit steht. Dies be -
züglich ist  aller dings zu beachten,
dass die Gesell schaftsorgane (Vor -
stand und Aufsichtsrat) nicht beliebig
über Haupt versammlungsbeschlüsse
dispo nieren können. Insbesondere das
Anerkennt nis kommt daher nur in
 engen Aus nahme fällen in Betracht.

u Freigabeverfahren
Für Beschlüsse über Maßnahmen der
Kapitalbeschaffung, der Kapitalherab -
setzung und Unternehmensverträge
eröffnet das AktG die Möglichkeit
 eines sog. Freigabeverfahrens (§ 246a
AktG). Die Besonderheit dieses Ver -
fahrens besteht darin, dass ein an
sich mangelhafter Beschluss zur
Eintragung und Durchführung ge-
bracht werden kann, wenn das Inte -
resse der Gesellschaft an der Umset -
z ung des Beschlusses höher zu gewich-
ten ist als die Nachteile der Aktionäre,
die sich auf den Beschlussmangel be-
rufen. 

Das Freigabeverfahren ist als Eilver -
fahren ausgestaltet, eine Ent schei dung
soll innerhalb von drei Monaten ab
Antragstellung ergehen (§ 246a Abs. 3
Satz 6 AktG). Erleidet der im Freigabe -
verfahren unterlegene Aktionär durch
die Eintragung und Umsetzung eines
an sich mangelbehafteten Beschlusses
einen Schaden, so gewährt ihm das

Gesetz lediglich  einen Schadens ersatz -
anspruch (§ 246a Abs. 4 AktG); die Wirk -
samkeit des Beschlusses selbst bleibt
unangetastet. 

u Wiederholung der Beschlussfassung
und Bestätigungsbeschluss

Die Gesellschaft kann eine neue Haupt -
versammlung einberufen und die
 ursprüng lich mangelhafte Beschluss -
fass ung wiederholen. Vorsorglich und
zur Vermeidung doppelter Wirkungen
wird dies in der Regel mit der (vorsorg -
lichen) Aufhebung der vorangegange-
nen (mangelhaften) Beschlussfassung
erfolgen. 

Liegt hinsichtlich der ursprünglichen
Beschlussfassung lediglich ein Anfech -
tungsgrund vor, ermöglicht das AktG
den sog. Bestätigungsbeschluss (§ 244
AktG). Anders als bei der Wieder ho -
lung der Beschlussfassung wird hier
der ursprüngliche Beschluss aufgegrif-
fen und (vorbehaltlich neuer Beschluss -
mängel) geheilt. 

Aktuelle Trends des
Beschlussmängelrechts
Das Beschlussmängelrecht ist von
Trends geprägt, die durch neue
Gesetze oder Gerichtsentscheidungen
sowie Initiativen von Aktionären und
ihren Interessenvertretungen ausge -
löst werden können. Für die HV-Saison
2012 dürften unter anderem die Anfor -
derungen aus Gesetz und Satzungen
im Zusammenhang mit den nachfol-
gend genannten Themenkomplexen
im Vordergrund stehen:

u Kapitalmaßnahmen, insbesondere
Berichte über abgeschlossene Kapi -
tal maßnahmen aus genehmigtem
Kapital;

u Wahlen zum Aufsichtsrat, insbeson-
dere Umgang mit den Vorgaben des
DCGK zur Frage der Diversity;

u Corporate-Governance-Erklärung
nach § 161 AktG, insbesondere Be -
hand lung von Interessenkollisionen
im Aufsichtsrat;

u Prognoseberichte als Teil des Jahres -
abschlusses;

u Sonderprüfungsanträge und ihre Be -
hand lung in der Hauptver samm lung.Foto: liveostockimages/fotolia.de


